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Im Internet zu pokern oder aber 
auch Roulette zu spielen, wird ge-
setzlich nicht bestraft. Hierzulan-
de kann jeder seiner Spiellust auf 
den Webseiten ausländischer An-
bieter nachgehen, denn Liechten-
stein ist im Bezug auf dieses The-
ma keine Insel. Eine Marktöff-
nung für inländische Online-
 Casinos ist jedoch nicht in Sicht. 
Obwohl das Geldspielgesetz dem 
Online-Geldspiel einen ganzen 
Abschnitt widmet, gibt es in die-
sem Bereich ein Moratorium – ein 
gesetzlich angeordneter Auf-
schub. Das, weil die Regierung 
noch nicht beschlossen hat, wie 
sie mit Anträgen für Konzessionen 
im Online-Glücksspielbereich 
umgehen will. Sie werde ihren 
Entscheid dahingehend bis Ende 
2019 aussetzen, steht auf der 
Webseite des Amts für Volkswirt-
schaft (AVW) geschrieben. Das 
Finden einer Lösung wird höchst-
wahrscheinlich aber mehr Zeit in 
Anspruch nehmen. Denn das Ge-
setz müsste EWR-konform aus-
gestaltet werden, was nur mittels 
einer Verordnung möglich wäre.   

Erfahrungen der Schweiz 
werden abgewartet 

Das AVW, in dessen Bereich das 
Glücksspiel fällt, teilt auf Anfrage 

mit: «Die Regierung hat bereits 
mehrfach darauf hingewiesen, 
dass die Öffnung des Geldspiel-
marktes vorerst auf die Zulas-
sung von terrestrischen Spielban-
ken beschränkt bleiben soll.» 
Man warte die Erfahrungen des 

Amtes für Volkswirtschaft bezüg-
lich der Aufsicht und auch die Er-
fahrungen mit der Regulierung 
des Online-Geldspiels in der 
Schweiz ab.   

Dort sprach sich das Schwei-
zer Stimmvolk im vergangenen 

Jahr für das neue Spielbankenge-
setz aus. In diesem wird auch ge-
regelt, dass Schweizer Casinos ih-
re Spiele unter bestimmten Vo-
raussetzungen online anbieten 
dürfen. Über die Konzessionser-
weiterung entscheidet der Bun-

desrat. Die neue Regelung tritt am 
1. Juli in Kraft und beinhaltet auch 
Netzsperren für nicht konzessio-
nierte Internet-Casinos etwa aus 
dem Ausland. Diese Sperren sorg-
ten in der Schweiz für Aufruhr, da 
sie erstens leicht umgangen wer-

den können und zweitens laut ei-
nigen Kritikern einer Internetzen-
sur gleichkämen. Will jemand, der sich in Liech-
tenstein aufhält, online spielen, 
dann kann er das – denn Online-
Spielplattformen sind schnell ge-
funden. Die Strafbestimmungen 
im Geldspielgesetz umfassen le-
diglich die Anbieter – wer sich also 
in Liechtenstein aufhält und on-
line zockt, fällt nicht unter die 
Strafbestimmungen des Geset-
zes. Es besteht jedoch die Mög-
lichkeit, die IP-Adressen der 
Glücksspielseiten zu sperren. Ei-
ne Einschränkung des Zugangs 
zu Online-Geldspielen im Bezug 
auf den Konsumenten wäre mit 
einem hohen Aufwand verbun-
den, teilt das AVW mit. Und ver-
mutlich technisch fast nicht mög-
lich. Zudem könnten die Spieler 
die Sperren einfach umgehen. 
Denn auch wenn gewisse Seiten 
gesperrt werden, ist es möglich, 
diese über andere Server abzuru-
fen. «Sperrmassnahmen werden 
in der Regel nur dann angewen-
det, wenn gleichzeitig ein regu-
liertes Spielangebot ermöglicht 
wird», führt das AVW aus.  
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Moratorium bleibt vorerst bestehen 
Online-Glücksspiel Eine Lösung bezüglich Marktöffnung für Online-Casinos in Liechtenstein wird sich wahrscheinlich bis Ende 2019 

nicht finden lassen. So müsste beispielsweise das Gesetz EWR-konform angepasst werden. Im Internet zu spielen, ist dennoch möglich.

Eine Einschränkung des Zugangs zu Online-Geldspielen wäre mit einem hohen Aufwand verbunden, teilt das AVW mit. Bild: iStock

«Berechtigte sollten informiert werden» 
Prämienverbilligung Zusammen mit ihrer Initiative zur Ausweitung der Subventionen der Krankenkassenprämien für 

Geringverdienende fordert die VU-Fraktion eine aktive Information der Anspruchsberechtigen durch die Steuerverwaltung.
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Die Krankenkassenprämien sind 
für einkommensschwache Ein-
zelpersonen und Familien des un-
teren Mittelstandes eine immer 
grösser werdende Belastung. Aus 
diesem Grund wurden die Prämi-
enverbilligungen eingeführt. 
2018 hat der Staat die Betroffenen 
mit rund 6 Millionen Franken un-
terstützt. Dabei wurden nebst den 
Prämien auch erstmals Kosten-
beteiligungen an die Franchise 
und die Selbstbehalte geleistet. 
Doch schon länger wird in Frage 
gestellt, ob die heute geltenden 
Einkommensgrenzen noch aus-
reichend sind. Um mehr Informa-
tionen zu den Auswirkungen ei-
ner Ausweitung des Patientenver-
waltungssystems zu prüfen, hat 
die VU-Fraktion vor einem Jahr 
im Rahmen ihres «Bürgerpakets» 

eine Interpellation eingereicht. 
Diese liegt seit Kurzem vor und 
wird vom Landtag die nächste 
Woche zur Kenntnis genommen.  

VU geht von Steigerung der 
Nutzungsquote aus 

Auf diese Beantwortung der Re-
gierung wollte der parteifreie Ab-
geordnete Johannes Kaiser nicht 
warten. Er hat bereits anfangs Mai 
eine Gesetzesinitiative zur Aus-
weitung der Prämienverbilligung 
eingereicht. «Für mich kommt es 
nicht mehr in Frage, noch mehr 
Zeit verstreichen zu lassen und 
diese Menschen ihrem Schicksal 
zu überlassen», erklärte damals 
Kaiser. Sein Vorschlag würde da-
zu führen, dass über 11 000 Per-
sonen – ein Drittel der erwachse-
nen Bevölkerung – Zuschüsse für 
die Krankenkasse vom Staat er-
halten würde. Zudem würde der 
Vorschlag von Kaiser gemäss der 

VU-Fraktion Mehrkosten von 
10,5 Millionen Franken verursa-
chen. «Das geht uns zu weit», so 
VU-Fraktionssprecher Günter 
Vogt. Die VU geht davon aus, dass 
künftig mehr Personen einen An-
trag auf Prämienverbilligung stel-
len werden. Heute nutzen 62 Pro-
zent der Anspruchsberechtigten 
diese Möglichkeit gar nicht. 

Dies liegt gemäss Günter Vogt 
auch daran, dass viele diese Ent-
lastungsmöglichkeit gar nicht 
kennen. «Deshalb fordern wir die 
Regierung auf, die Steuerverwal-
tung zu beauftragen, beim jährli-
chen Steuerbescheid ganz gezielt 
die laut Steuererklärung An-
spruchsberechtigten aufgrund ih-
res massgebenden Erwerbs über 
ihr Recht zur Nutzung der Prämi-
enverbilligung zu informieren», 
so Vogt. Diese Massnahme hat 
auch die Fraktion der Freien Liste 
kürzlich als «Gebot der Fairness» von der Regierung gefordert. Die 

VU-Fraktion schätzt, dass sich 
durch eine bessere «Bewerbung» 
der Prämienverbilligung die Nut-
zungsquote von 38 auf 54 Prozent 
erhöhen wird. «Mit einer höheren 
Steigerung ist nach Ansicht der 
VU-Fraktion aber nicht zu rech-
nen, da auch in Zukunft viele An-
spruchsberechtigte aus persönli-
chen Gründen von der Möglich-
keit der Prämienverbilligung 
nicht Gebrauch machen wollen», 
schreibt die VU dazu in ihrer Be-
gründung. Diese persönlichen 
Gründe könnten sein, dass viele 
Anspruchsberechtigte trotz  dem 
Umstand, dass sie knapp bei Kas-
se sind, über eine Zusatzversiche-
rung im Spitalbereich verfügen. 

«Sozialpolitisch sinnvoll und 
finanzpolitisch vertretbar» 

Der Lösungsvorschlag der VU-
Fraktion (siehe Tabelle links) wür-

de bei einer angenommenen Nut-
zungsquote von 54 Prozent zu 
Mehrkosten für den Staat von ma-
ximal 6 Millionen Franken füh-
ren. «Das käme dann mit insge-
samt 12 Millionen Franken einer 
Verdoppelung der heutigen Kos-
ten für die Subventionierung der 
Prämien und Kostenbeteiligung 
gleich. Diese Mehrkosten sind 
nach Ansicht der VU aufgrund der 
zielgerichteten Unterstützung des 
unteren Mittelstandes sozialpo-
litisch sinnvoll und auch finanz-
politisch verantwortbar», heisst 
es in der Mitteilung. 

Der Landtag wird im Herbst 
über die Initiative der VU-Frak-
tion befinden. Ob er sich dann so-
wohl mit diesem wie auch mit 
dem Vorstoss von Johannes Kaiser 
befassen wird, ist noch offen. So 
erklärte der parteifreie Abgeord-
nete gestern auf Anfrage: « Ob die 
VU bei ihrer Initiative die Zielset-

zungen der Prämienverbilli-
gungs-Unterstützung für Famili-
en und Senioren, die grosse Pro-
bleme mit den Krankenkassen-
Kosten haben, gleichermassen er-
füllt wie mein initiierter parla-
mentarischer Vorstoss, muss ich 
zuerst einmal anschauen.»  

Klar ist aber auf jeden Fall, 
dass sich im Herbst in dieser The-
matik etwas bewegt. 

Was sich durch die VU-Prämienverbilligungs-Initiative ändern würde

Heutige Regelung                                     Massgebender     Subvention                 Subvention  Anspruchsberechtige 
                                                                                             Erwerb           Prämien                  Kostenbet.                            Personen 

Alleinstehende                                             bis CHF 30 000                 60 %                     40 %                                           3220 

Alleinstehende                         CHF 30 001 – CHF 45 000                 40 %                     30 %                                             1622 

Ehepaare/Lebenspartner                          bis CHF 42 000                 60 %                     40 %                                            1390 

Ehepaare/Lebenspartner       CHF 42 001 – CHF 57 000                 40 %                     30 %                                              820 

Neu gemäss VU-Initiative 

Alleinstehende                                             bis CHF 35 000                 60 %                     60 %                                           3855 

Alleinstehende                         CHF 35 001 – CHF 55 000                 40 %                     40 %                                            2019 

Ehepaare/Lebenspartner                          bis CHF 49 000                 60 %                     60 %                                             1726 

Ehepaare/Lebenspartner       CHF 49 001 – CHF 77 000                 40 %                     40 %                                            2336

 Quelle: VU, Ministerium für Gesellschaft

VU-Fraktionssprecher Günter Vogt: «Es ist Zeit, dass der Staat nach Jahren des Sparens gerade den 
einkommensschwachen Einzelpersonen, Familien und Senioren wieder etwas zurückgibt.»  Bild: ds

Erwerb ist nicht nur Lohn 
 
Zum massgebenden Erwerb zählt 
nicht nur der Lohn, sondern der 
gesamte steuerpflichtige Erwerb, 
abzüglich des Sollertrags des Ver-
mögens. Ebenfalls werden Kapi-
talleistungen der Pensionskasse 
und 5 Prozent des Reinvermögens 
dazugerechnet. 


